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Unruhen und politische Zwietracht in Eibelstadt um 1830
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Abb. 1: Gesamtansicht des in dunklen Tönen gehaltenen Gemäldes im Pfarrhof, das die nächtlichen Un­
ruhen vom 13. Dezember 1830 auf dem Marktplatz in Eibelstadt zeigt. Die Größe des Bildes beträgt 
1,59 X 1,23 Meter (Photo: Klaus Löwel).

Im Pfarrhof zu Eibelstadt befindet sich ein 
monumentales Bild, das Rückschlüsse auf 
politische Verhältnisse in den 30er Jahren des 
19. Jahrhunderts zuläßt, ja diese sogar an­
schaulich dokumentiert. Diesem Bild sowie 
den sich darin widerspiegelnden politischen 
Verhältnissen im Ort widmen sich die fol­
genden Ausführungen.

Die Julirevolution 1830 in Paris, bei der 
sich die Bevölkerung gegen die reaktionäre 
Politik König Karls X. erhob und dessen 
Flucht nach England zur Folge hatte, löste 
eine Welle revolutionärer Bewegungen in Eu­
ropa aus. Auch in Bayern kam es zu Unruhen, 

die bei König Ludwig I. Mißtrauen aufkom­
men ließen. Nach einer zunächst liberaleren 
Politik schlug Ludwig nun einen konservativ 
restaurativen Weg im Sinne des österreichi­
schen Staatskanzlers Fürst Metternich ein. 
Der Gegensatz zwischen monarchischem 
Prinzip und dem Prinzip der Souveränität 
sowie dem Mitspracherecht des Volkes ver­
schärfte sich, wobei neben München das frän­
kische Würzburg eines der Zentren öffent­
licher Unruhe wurde. Eine Reform von Staat 
und Gesellschaft forderten 1832 auch die 
Teilnehmer am Hambacher Fest in der baye­
rischen Pfalz sowie die Redner bei der Ver­
fassungsfeier im Park der Grafen von Schön- 
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bom in Gaibach. In Würzburg kristallisierte 
sich dieser Gegensatz um die Person des Bür­
germeisters Wilhelm Joseph Behr. Ihm ge­
genüber war das Verhältnis der Münchner 
Regierung zunächst kühl, dann sogar feind­
lich. Behr wurde schließlich verhaftet, in Mün­
chen angeklagt, sodann verurteilt, in Passau 
eingekerkert und so dem politischen Wirken 
entzogen.0

Mißstimmungen gegen die Monarchie flak- 
kerten aber nicht nur in politischen Zentren 
auf, sondern spiegelten sich sogar in kleine­
ren Orten wie Eibelstadt wider. Davon wis­
sen die Ratsprotokolle, Aufzeichnungen im 
Pfarrarchiv, Schreiben des königlichen Land­
gerichts und der königlichen Regierung mehr­
fach zu berichten.

Schon 1823 unterschied das königliche 
Rentamt zwei Gruppierungen von Eibelstad- 
tern. Zum einen sprach man vom „-wohlha­
benderen und arbeitsamen Theile seiner Mit­
bürger“, zum anderen von den „ärmeren und 
als besonders unruhig bekannten Einwoh­
nern.“^ Ab etwa 1827 gab es in Eibelstadt 
zwei politische Interessensgemeinschaften, 
die „Städtischen“ und die „Dörfischen“. Die 
„Städtischen“ galten als eher regierungs- so­
wie königstreu und pflegten konservatives Ge­
dankengut. Zu ihnen zählten der Stadtschrei­
ber Augustin Förster und Pfarrer Nikolaus 
Straub als deren Exponenten; auch wenn der 
Stadtschreiber ab etwa 1835 dem Königshaus 
und München reserviert gegenüberstand. Die 
„Dörfischen“ hatten dagegen ein gebroche­
nes Verhältnis zur politischen Obrigkeit sowie 
zum Eibelstadter Pfarrer und waren eher frei­
sinnig eingestellt.3) Aufschlußreich ist die Be­
merkung von Pfarrer Straub, „daß der Grund 
zu diesen Partheyen in der Gemeinde Eibel­
stadt schon vor vielen Jahren gelegt worden 
ist, und auch Geistliche vieles dazu bey getra­
gen haben, die sich aber nun wohl zurückzie­
hen, weil sie einsehen, daß sie unrecht gethan 
haben. “4) Zu dieser Feststellung im Pfarrpro­
tokoll stehen als Marginalglosse die Namen 
des Basler Domherren Dr. Philipp Valentin 
von Reibelt und des Paters Januarius Walter 
OSB vermerkt.

P. Januarius Walter, geboren 1764 in Bi­
schofsheim, war Profeß der 1802 im Zuge der 

Säkularisation aufgehobenen Benediktiner- 
abtei Münsterschwarzach. Er wirkte danach 
sieben Jahre in Stadtschwarzach, von wo er 
sich nach Eibelstadt zurückzog und vom baye­
rischen Staat jährlich 500 Gulden Unterhalt 
erhielt. Walter stiftete mehrfach für die Ei­
belstadter Pfarrkirche St. Nikolaus und spen­
dete auch für die Armen und Kranken des 
Seelhauses am Maintor. Er hielt 1813 sogar 
die Festpredigt in der Kreuzkapelle zum Fest 
der Kreuzerhöhung. Walter starb am 28. Ok­
tober 1834 und wurde auf dem Eibelstadter 
Friedhof beerdigt.5) Beim Begräbnis assi­
stierten die Pfarrer von Rottenbauer, von Zeu- 
belried, von Erlach und von Randersacker. 
Kurz nach seinem Begräbnis wurden aber sein 
und des Frühmessers Grabkreuz gestohlen. 
Daraufhin ließ Elisabeth Herold, die Haus­
hälterin von Pater Januarius, diesem „einen 
Leichenstein setzen.“6'1 Dieser Leichenstein 
befindet sich heute in der Nähe des Ölbergs 
an der Südseite der Stadtpfarrkirche.

Dr. Philipp Valentin von Reibelt, geboren 
am 10. Februar 1752, war ab 1776 Domherr 
des Domkapitels von Basel, wurde von franzö­
sischen Revolutionstruppen 1792 unter stren­
gen Hausarrest gestellt, kam aber als erster 
von den Chorbrüdern wieder frei. Daraufhin 
sagte man ihm Kontakte zu den französischen 
Invasoren nach. So warf man Reibelt vor, er 
hätte sich selbst nach dem Einfall der Fran­
zosen in Basel eine rote Kappe aufgesetzt und 
habe seine Diener sogar auf den Domplatz ge­
schickt, damit sie um den dort errichteten Frei­
heitsbaum tanzten. Außerdem habe sich der 
Domherr gerühmt, daß aus den Buchstaben 
seines Namens ,Reibelt4 das Wort ,liberté4 
(Freiheit) gebildet werden könne, das Be­
standteil des Wahlspruchs der französischen 
Revolutionäre ,liberté, égalité, fraternité4 war. 
Eine von ihm im Sommer 1794 angestrebte 
Untersuchung, die ihm eine Rechtfertigung 
gegen die unrühmlichen Vorwürfe wegen der 
Kontakte zu französischen Truppen ermögli­
chen sollte, kam nicht zustande.

Reibelt lebte auch einige Zeit in Freiburg 
i.Br., wo er für bedürftige Kinder 9.266 Gul­
den stiftete und dafür 1804 die Ehrenbürger­
schaft der Stadt erhielt. Zudem ernannte man 
Reibelt zum Ehrendomkapitular in Freiburg; 
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zusätzlich wurde er mit dem großherzoglich 
badischen Orden vom Zähringer Löwen aus­
gezeichnet. In Eibelstadt besaß Reibelt ein 
stattliches Haus (heute Heumarkt 16). Auch 
hier war er nach seinem Umzug an den Main 
sozial sehr engagiert, vor allem den Armen 
und Kindern sowie der Kirche gegenüber.

Auch sorgte er dafür, daß die 1804 „ ex Man­
dato Serenissimi Principis Maximiliani Will- 
helmi Ducis Palatini et Bavarie...“ wohl aus 
politischen Gründen geschlossene Kreuzka­
pelle7) 1808 wieder geöffnet wurde. Im Jahr 
davor ging noch am 30. Oktober ein Schrei­
ben „Seiner Kaiserlich Königlichen Hoheit 
Erzherzogs Ferdinand, Großherzogs von Wirz­
burg “ an das Landgericht in Ochsenfurt mit 
dem Auftrag, zu begutachten, „ob das Ge­
bäude zu einen anderen Zweck verwendet 
werden könne oder ob es einzulegen und die 
Materialien zu verkaufen, oder ob dasselbe 
lediglich dem Verfall zu überlassen seye.“® 
Der letzte Vorschlag mag im romantischen 
Zeitgeist, der Ruinen liebte, begründet gewe­
sen sein.

Nach der Wiederöffnung der Kreuzkapelle 
übernahm Reibelt sogar erhebliche Renovie­
rungskosten.9) Mehrfach hielt Reibelt auch 
den Festgottesdienst oder die Festpredigt am 
Fest der Kreuzerhöhung in der Kapelle. Der 
Domherr starb am 16. Juni 1835 und wurde in 
Eibelstadt unter großer Anteilnahme der Be­
völkerung und zahlreicher Geistlicher beige­
setzt.10)

Aus der Klage Pfarrer Straubs darf man 
wohl schließen, daß Geistliche die Bestre­
bungen der „Dörfischen “ zunächst gefördert 
hatten, bis die Bewegung zum Selbstläufer 
wurde und in radikalere Bahnen abglitt. Dazu 
kam in Franken die noch weit verbreitete, re­
servierte und distanzierte Haltung gegenüber 
München und dem bayerischen Königshaus. 
Die Ablehnung des Wittelsbacher Königs­
hauses kam in Eibelstadt sogar lautstark in 
der Kirche während der Dankespredigt für die 
glückliche Heimkehr Ludwigs I. aus Grie­
chenland 1835 zum Ausdruck.1 υ

Pfarrer Straub charakterisierte dem bischöf­
lichen Ordinariat gegenüber die beiden poli­
tischen Richtungen in Eibelstadt mit folgen­
den Worten: „Es ist allgemein bekannt, daß 

die Gemeinde zu Eibelstadt im Jahre 1827 bei 
der Gemeindewahl sich in zwey offenbare 
Partheyen getheilt hat, wovon die eine sich 
die Dörfische, die andere die Städtische nen­
net. Die Dörfische ist jene, die eine Ruralge­
meinde bilden wollte, und durch ihre vielen 
Anweisungen auch durchgesetzt hat. Die Städ­
tische ist jene, die es bey dem Magistrate be­
lassen wollte, wie vorher. Zu den Dörfischen 
gehören die Bösgesinnten, Rebellen und Wi­
dersetzliche gegen geistliche und weltliche 
Obrigkeit; zu den Städtischen die Gutgesinn­
ten und Ruhigen. Der Aushang Schild der 
Dörfischen ist Ersparung in der Gemeinde, im 
Hintergründe stehet aber Herrschsucht, Hab­
sucht, Bosheit, Rachsucht und Feindseligkeit 
gegen H. Stadtschreiber Förster, welchen die 
Dörfischen gern von seiner Stelle und um sein 
Brod zu bringen gesucht haben, der aber doch 
schon 16 Jahre in Eibelstadt ist, sich immer 
gut, ruhig und rechtlich betragen und der Ge­
meinde viel genützet hat, wie viele Bürger be­
zeugen, nun aber von den Bösgesinnten durch 
die vielen demselben zugefügten Unbilden 
und Kränkungen seinen Dank erhält.“I2)

Nach der Wahl 1827 bestand der Gemein­
deausschuß aus dem dörfischen Vorsteher 
Georg Vornberger und vier dörfischen Depu­
tierten (Georg Joseph Dotzel, Johann Wil­
helm Zimmermann, Max Herrmann, Fried­
rich Schätzlein); zu den Städtischen gehörten 
Franz Karl Schlereth (Gemeindepfleger), 
Friedrich Wirth (Stiftungspfleger) und der 
Deputierte Christoph Schmachtenberger. Dem 
Stadtschreiber Förster wurde vom neugewähl­
ten Gemeindeausschuß nun nicht mehr ge­
stattet, auf dem Rathaus zu erscheinen und zu 
schreiben. Zudem sprach man sogar die Dro­
hung aus, man würde ihn vom Rathaus hinab 
werfen, wenn er auf das Rathaus komme. Auch 
leitete die Verwaltung einen Prozeß gegen ihn 
ein und gebot ihm, aus dem Stadtschreiber­
haus auszuziehen. Der zweite Lehrer Franz 
Ullrich übernahm nun die Schreibarbeiten der 
Verwaltung. Der letzte Eintrag von Förster im 
Ratsprotokoll buch datiert vom 24. September 
1827.

Als eine erste Eingabe der Eibelstadter, den 
Stadtschreiber entlassen zu dürfen, vom kö­
niglichen Landgericht nicht akzeptiert wurde, 
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kam es am 19. November 1827 zu einer er­
neuten Eingabe, mit dem Vermerk, daß nach 
Befragung die ganze Gemeinde Eibelstadt 
den Stadtschreiber „entfernt oder entlassen 
wissen“ möchte, auch wegen der gegenwär­
tigen Rural Verfassung. An der Stelle Försters, 
der 300 Gulden Jahreslohn erhielt, solle der 
zweite Lehrer Ullrich das Amt des Gemein­
deschreibers gegen 70 Gulden und freie Woh­
nung übernehmen.l3)

Die Deputierten der städtischen Partei be­
traten daraufhin das Rathaus nicht mehr und 
hielten sich der Sitzungen fern. Nach etwa drei 
Monaten erging jedoch eine amtliche Verfü­
gung der königlichen Regierung mit der Auf­
forderung, Stadtschreiber Förster wieder sein 
Schreiberamt bei der Gemeindeverwaltung 
ausüben zu lassen. Harte Strafandrohungen 
verliehen dem königlichen Schreiben Nach­
druck. Der Vorsteher Georg Vornberger wech­
selte nun auch die ,Partei ‘ von den Dörfi­
schen zu den Städtischen. Pfarrer Straub ver­
merkte hierzu: „... und als endlich der 
dörfische Vorsteher Georg Vornberger merkte, 
daß die dörfische Parthey mit ihren Winkel 
Advokaten gegen Stadtschreiber [sich] nicht 
durchsetzen würden, trat derselbige von der 
dörfischen Parthey ab, und ging zur städti­
schen über. Nun fingen der Gemeindepfleger 
wie auch Stiftungspfleger und städtische De­
putierte, welche bisher das Rathhaus nicht 
betreten hatten, auch wieder an, den Sitzun­
gen bey zuwohnen. “14) Ab 10. Januar 1828 
führt das Gemeindeprotokoll wieder Stadt­
schreiber Förster. Für die Folgezeit wird aber 
festgehalten, daß im Rathaus das Zanken, 
Streiten, Schimpfen und Schelten mehr auf 
der Tagesordnung standen als sachliche Poli­
tik. Pfarrer Straub warf den dörfischen Sit- 
zungsmitgliedem sogar vor, daß sie „früh nicht 
nüchtern zu sein scheinen und nachmittags 
meistens besoffen sind.“I5)

1830 war erneut eine Wahl der Deputierten 
angesagt. Die Dörfischen wollten aber nicht 
wählen, bis Stadtschreiber Förster das Rat­
haus verlassen habe. Als dies jedoch nicht ge­
schah, verhinderten die Dörfischen zwei Wahl­
termine mit Gewalt.16) Beim dritten Versuch 
klappte es schließlich und zwar auch erst dann, 
als dem Landrichter, der persönlich anwesend 

war, ein zufällig [?] durch Eibelstadt mar­
schierendes königliches Regiment zu Hilfe 
kam und die Offiziere dem Landrichter auf 
dem Rathaus „mit ihren Säbeln salutiert hät­
ten.“ 17> Die Wahl brachte den Städtischen je­
doch eine herbe Niederlage. Bis auf einen De­
putierten gehörten nun alle den Dörfischen an. 
Als Vorstand nominierte man Georg Friedrich 
Zimmermann. Gemeindepfleger war Fried­
rich Schätzlein, Stiftungspfleger Johann Wil­
helm Zimmermann. Als Deputierte kamen 
auf das Rathaus: Georg Joseph Dotzel, Max 
Herrmann, Georg Anton Schätzlein, Heinrich 
Scheder und als städtischer Deputierter Karl 
Flury.

Stadtschreiber Förster wurde nach der Wahl 
nun zum zweiten Mal nicht mehr auf das Rat­
haus gelassen. Sein letzter Eintrag im Rats­
protokoll datiert am 20. August 1830. Lehrer 
Ullrich sollte ihn als Schreiber vertreten. Ull­
rich wollte daraufhin von Pfarrer Straub ein 
Attest, in dem dieser für Regierungsrat Froeh­
lich bestätigen sollte, daß sich das Schreiben 
für die Gemeinde mit dem 2. Lehrerdienste 
vereinbaren lasse. Nach einer Rücksprache 
mit dem Regierungsrat stellte der Pfarrer 
diese Bescheinigung jedoch nicht aus.18’ Auch 
das öffentliche Leben versuchten nun die 
Dörfischen in Eibelstadt nach ihren Vorstel­
lungen zu verändern. Dem Pfarrer gegenüber 
äußerte man sich: „ Wer nicht mit uns ist, wider 
den sind wir. “ So ersetzte man den konserva­
tiven Polizeidiener durch einen genehmen 
Dörfischen. Auch die vier Himmelträger ent­
ließ die neugewählte dörfische Gemeinde­
verwaltung, weil sie Städtische waren, und 
ersetzte sie durch Gesinnungsgenossen.19’ Ja, 
man ließ sogar die Sitzbänke der alten Him­
melträger in der Pfarrkirche durch eine Schran­
ke sowie mit neuen Schlössern verriegeln, um 
sie von ihren Ehrenplätzen auszuschließen.

Das königliche Landgericht stellte aber 
fest, daß zu einer Auswechslung der Him­
melträger der Gemeindevorsteher nicht be­
rechtigt sei. Er habe binnen 24 Stunden, die 
alten Schlösser wieder anzubringen und die 
abgesetzten Himmelträger wieder auf ihre an­
gestammten Plätze zu lassen. Sollten die neu­
ernannten Himmelträger (Friedrich Kuhn, 
Georg Kütterbaum, Christoph Gretsch und 
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Anton Fessel) in der Kirche jedoch Unruhe 
stiften, seien sie mit 10 Talern zu bestrafen 20)

Während dieser Vorgänge Anfang Dezem­
ber 1830 beauftragte ein Reskript der könig­
lichen Regierung das königliche Landgericht 
in Ochsenfurt, den Stadtschreiber Förster in 
seinen Funktionen zu unterstützen. Das löste 
große Freude bei den Städtischen aus, und 
man setzte Stadtschreiber Förster am 13. De­
zember 1830 einen Ehrenbaum vor seiner 
Wohnung, dem Stadtschreiberhaus. Dies er­
regte aber große Unruhe und Ärger bei den 
Dörfischen. Sie rotteten sich deshalb zusam­
men und fällten den Ehrenbaum am späten 
Abend des 13. Dezember. Über den Verlauf 
des Abends sind zwei zeitgenössische Be­
richte erhalten.

Zunächst sei die Anzeige des neuen, nun 
dörfischen Gemeindevorstands Georg Fried­
rich Zimmermann an das königliche Landge­
richt über diesen Vorfall vorgelegt. Er schrieb 
noch am Abend der Vorfälle: „Soeben wurde 
von dem Polizey Diener Schmitt und Nacht­
wächter Hures die Anzeige gemacht, daß dem 
Stadtschreiber Förster ein Mäyen Baum mit 
einer rothen Kappe und Freiheits Fahne zu 
Ehren und dem Vorsteher und der Gemeinde 
Verwaltung zum Spott gesetzet wurde, und 
daß derselbe aber um halb 10 Uhr sogleich 
unter großem Tumult (...) dann mit Steinwer­
fen aus dem Stadtschreiberey Haus wiederum 
umgesäget, und zur Verwahrung in das Rat­
haus ohne Wissen des Vorstands von den obi­
gen, die die öffentliche Ruhe herstellten, 
gebracht worden, wodurch solcher Tumult 
und Aufruhr die Orts Einwohner in großen 
Schrecken versetzet worden. Darauf wurde 
bey den auf diese Anzeige die strengste Wei­
sung gegeben, die ganz Nacht hindurch Auf­
sicht zu halten, damit nicht ferner Störung 
statt finde, und jeden, den sie über die Polizey 
Stunde beträfen oder verdächtig finden, in Ar­
rest zu bringen und wird noch nachträglich 
bemerket, daß heute früh um 5 Uhr die Nacht­
wächter den Kaspar Schenken Sohn auf dem 
Platz des ausgegrabenen Baum an getroffen, 
und dieser gegen die Wächter sich mit Stein 
und Prügel Würfen verfolgt habe.“2V>

Dieses Schreiben des Vorstehers Zimmer­
mann war allgemein gehalten und vermied di­

rekte Anschuldigungen gegen die Dörfischen; 
den Vorgang jedoch mußte er wegen des gro­
ßen Aufsehens, den er erregte, melden. Be­
merkenswert ist aber, daß erwähnt wird, daß 
ein Maien-Baum aufgestellt worden sei, der 
mit der Freiheitsfahne und einer roten Haube, 
die an die rote phrygische Haube der revolu­
tionären französischen Jakobiner erinnert, 
und nicht selten die Freiheitsbäume in Frank­
reich krönte, versehen gewesen war. Die Be­
merkung, womit der Maien-Baum geschmückt 
war, steht im Ratsprotokoll nicht im laufenden 
Text, sondern wurde als Marginalglosse - al­
lerdings von derselben Hand - beigefügt. Es 
bleibt die Frage, ob der Baum tatsächlich mit 
der Phrygenmütze und der Freiheitsfahne in 
den Farben Frankreichs geschmückt gewesen 
war.22)

Abb. 2: Anzeige des Ortsvorstandes Zimmermann 
an das Landgericht (StadtA Eib, Bd. 356, S. 83, 
Ausschnitt), verfaßt um 3A 10 Uhr abends am 13. 
Dezember 1830, mit dem Hinweis auf eine rote 
Kappe und die Freiheitsfahne als Randbemerkung 

(Photo: Franz Schickiberger).

Auch wurden nach diesem Bericht Steine 
aus dem Stadtschreiberhaus geworfen. Soll­
ten dadurch die „Städtischen“ als Revolutio­
näre, Aufrührer und gefährliche Unruhestifter 
hingestellt werden? Nichts dagegen ist davon 
erwähnt, daß das Unternehmen im „Gasthof 
zur Schwane“ von den Dörfischen geplant 
worden war und man von dort unter Geschrei 
mit Steinen und Prügeln bewaffnet zum 
Stadtschreiberhaus aufgebrochen war. Viel­
mehr werden die Dörfischen gelobt, da sie die 
„öffentliche Ruhe“ wieder hergestellt hätten. 
Daß der Baum - ohne Wissen des Vorstehers 
- in das Rathaus gebracht worden sei, sollte 
wohl den Vorsteher dem königlichen Land­
gericht gegenüber als ahnungslos ausweisen 
und entlasten. Sicher stand das Rathaus nachts 
nicht zufällig offen, um den Stamm dort als 
Beweisstück sicherstellen zu können.

Anders als die offizielle Meldung klingt da 
schon der Bericht von Pfarrer Straub. Nach 
einer für Stadtschreiber Förster erfreulichen
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Abb. 3: Fällung des Ehrenbaumes für Augustin Förster durch die Dörfischen in der mondhellen Nacht 
des 13. Dezember 1830 vor dem Stadtschreiberhaus in Eibelstadt. Zu sehen ist auch noch der heute nicht 
mehr existente Marktbrunnen. Auf dem Bild fehlen am Baum allerdings die von den Städtischen er­
wähnten drei Kränze und die von den Dörfischen unterstellte rote Jakobinerhaube sowie eine „Frei­
heitsfahne“, die auch in roten, weißen und blauen Bändern hätte bestehen können. Im Verhältnis zu den 
Häusern, wie zum Stadtschreiberhaus im Hintergrund, ist der Ehrenbaum auf dem Bild ausgesprochen 
hoch, möglicherweise bewußt übertrieben hoch dargestellt (Photo: Klaus Löwel).

Nachricht Anfang Dezember sowie dessen rung „setzten Städtische dem Stadtschreiber 
Unterstützung durch die königliche Regie- einen Ehrenbaum mit drei sehr schönen Krän-
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zen und wollten demselben eine Nachtmusik 
machen lassen; aber kaum stand der Ehren­
baum, so zogen die Dörfischen aus dem 
Schwanen Wirtshaus, wo sich dieselben ge­
sammelt und gesoffen hatten, unter fürchter­
lichen Geschrey:, Bürger ho - Bürger heraus‘, 
so daß das ganze Städtchen in Alarm kam, 
mit einer Latem voran, einer mit einer Säge, 
der ander mit einem Holzbeil, alle mit Prü­
gel, und mehrere mit Säckchen voll Steinen 
versehen, ohngefähr 70 bis 80 Mann an der 
Zahl bis zum Ehrenbaum, umringten densel­
ben und sägten ihn um, und als er gefallen 
war, schrieen sie aus vollem Halse: Vivat; und 
trugen denselben ins Rathhaus, wo er noch 
liegt. Hierauf zogen mehrere hintereinander 
mit ihren Prügeln zum Vorstand, die andern 
in das Schwanenwirthshaus zurück, wo die 
ganze Nacht fort gesoffen und gelärmt wurde. 
Würden sich die Städtischen nicht zurückge­
zogen haben, so würde es Mord und Todt ge­
geben haben. Von den Dörfischen wurde aus- 
gesprengt und angegeben es sey ein Freyheits 
Baum gewesen, den die Städtischen errichtet 
hätten. Acht Tage darauf wurde dem Stadt­
schreiber Förster zwischen 2 und 3 Uhr Nachts 
durchs Fenster ins Zimmer geschossen.“ 2y> 
Die Reparaturkosten von einem Gulden und 
20 Kreuzern für die zerborstenen Fenster­
scheiben mußten laut Anordnung des könig­
lichen Landgerichts von der Gemeinde über­
nommen werden.24’

Auffällig an der Schilderung der Dörfi­
schen ist, daß sie den Baum als „Freiheits- 
baum“ bezeichneten. Dies geschah auch zwei­
mal vom Boten Georg Dotzel in Auszah­
lungsquittungen.25’ Auch Georg Anton Schätz­
lein nennt als Grund für drei Botengänge zum 
königlichen Landgericht nach Ochsenfurt bzw. 
zur königlichen Regierung nach Würzburg 
den Freiheitsbaum.26’ Dies geschah auch in 
den Beilagen zur Gemeinde-Rechnung 1831/ 
32, wo die Entlohnungen für Botengänge von 
Georg Anton Schätzlein festgehalten sind. 
Die Bezeichnung „Freiheitsbaum“ sollte wohl 
die Städtischen vor dem königlichen Landge­
richt in Mißkredit bringen und eigene Inter­
essen verbergen. „Freiheitsbäume“ und „Frei­
heitssäulen“ waren der königlichen Regie­
rung ja verdächtig, da sie Symbole der Fran­
zösischen Revolution waren. Damit sollte das 

Fällen eines Freiheitsbaumes entschuldigt 
und als nicht strafwürdig hingestellt werden. 
Ähnliches mag auch die Erwähnung der roten 
(Jakobiner-) Haube im Bericht des Gemeinde­
vorstehers beabsichtigt haben. Diese Haube 
hieß nämlich bei den Franzosen „bonnet de 
la liberté“ [Haube der Freiheit], Die Aufforde­
rung „Bürger heraus“ könnte ein Hinweis da­
rauf sein, daß das Wort „Bürger“ als Schmäh­
ruf den obrigkeitshörigen, vielleicht sogar kö­
nigstreuen Bewohnern gegenüber zu verste­
hen ist.

Über diese Vorfälle in Eibelstadt erstattet 
nun das königliche Landgericht in Ochsenfurt 
der königlichen Regierung in Würzburg Be­
richt, worauf ein scharfer amtlicher Erlaß der 
königlichen Regierung folgte, der Zusam­
menrottungen und nächtliches Herumschwär­
men strengstens untersagte. Zudem werden 
dem Gemeindevorsteher und den Deputierten 
hohe Strafgelder angedroht, wenn sie dem 
Stadtschreiber Förster noch die geringste Un­
bill zufügten. Auch sei er umgehend wieder 
als Schreiber zu den Sitzungen beizuziehen. 
Diese Anordnungen wurden vom Landrichter 
persönlich auf dem Rathaus der versammel­
ten Bürgerschaft vorgelesen.27’

Das Landgericht forderte Pfarrer Straub 
zudem auf, den Pflegschaftsrat einzuberufen 
und eine Schulsitzung, deren Vorsitzender der 
Pfarrer war, anzuberaumen und nichts zu un­
terzeichnen, was Förster nicht geschrieben 
habe.28’ Am festgesetzten Tag gingen nun der 
Pfarrer und der Stadtschreiber auf das Rat­
haus. Es war aber kein einziges von den Ver- 
waltungsmitgliedem erschienen außer einem 
aus der städtischen Partei. Als der Pfarrer dies 
dem königlichen Landgericht auf Weisung 
meldete, mußte eine zweite Sitzung anbe­
raumt werden, wozu der Gemeindevorsteher 
bei 30 Talern Strafe und die Deputierten bei 
15 Talern Strafe angehalten wurden. Hierauf 
erschienen die Verwaltungsmitglieder, for­
derten aber unter großem Lärmen, daß der 
Stadtschreiber das Rathaus verlassen solle. 
Darauf verließen Pfarrer und Stadtschreiber 
gemeinsam das Rathaus. Es mußte eine neu­
erliche Sitzung bei doppeltem Strafmaß für 
die Deputierten bei Nichterscheinen einberu- 
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fen werden. Zur dritten Sitzung erschienen 
die Deputierten jedoch abermals nicht.

Für eine vierte anberaumte Sitzung war das 
Rathaus sogar verschlossen. Nachdem dies der 
Pfarrer weisungsgemäß dem Landgericht ge­
meldet hatte, gab es Drohbriefe an den Geist­
lichen. Der Gemeindevorstand nannte ihn 
öffentlich „Spitzbub“; zudem wurden der Got­
tesdienst gestört, die Sonntagsschule schlecht 
besucht und die Predigten des Pfarrers als 
Pfaffengedichte abgetan.

Mit dieser Verweigerungstaktik dem Pfar­
rer und dem Stadtschreiber gegenüber konnte 
sich die Stadtverwaltung jedoch nicht gegen

die höhergestellten königlichen Ämter durch­
setzen. Ja, es gab sogar hohe Strafgelder, von 
denen ein Diener des Landgerichts 230 Gul­
den von den Deputierten einhob. Der Ge­
meindevorsteher und die übrigen Deputierten 
wurden erneut angewiesen, an den Sitzungen, 
zu denen der Pfarrer berechtigt einlade und 
Förster als Schreiber anwesend sein müsse, 
teilzunehmen. Widerspenstigkeit bedrohte die 
Obrigkeit abermals mit Geldstrafen, ja sogar 
mit Amtsenthebung. Daraufhin kam man zu 
den vom Pfarrer einberufenen Sitzungen, 
störte dabei allerdings oder suchte den Geist­
lichen zu kränken.

Abb. 4: Die nächtlichen Unruhen am 13. Dezember 1830 gingen vom „Gasthaus zur Schwane“ (rechts 
im Bild) aus. Dorthin kehrten auch zahlreiche der Dörfischen nach der Fällung des Ehrenbaumes vor 
dem Stadtschreiberhaus wieder zurück. Ein bayerischer Eilwagen, der ab etwa 1820 zur Personenbe­
förderung eingesetzt wurde und die doppelte bis dreifache Entfernung je Tag, im Vergleich zu den alten 
Postkutschen, zurücklegen konnte, passiert gerade Eibelstadt. Diese Eilwagen galten damals als tech­
nisches Wunder. Im Vordergrund befindet sich wohl der Gemeindevorsteher Zimmermann mit seinen sie­
ben Räten, von denen einer die Rathausschlüssel trägt (Photo: Klaus Löwel).
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Als die Stadtväter Förster zum Schreiben 
„ weder beiziehen könnten noch würden “ und 
ein Leumundszeugnis nicht vom Pfarrer un­
terschreiben ließen, was rechtlich gefordert 
war, verhängte das königliche Landgericht 
am 18. Februar 1831 für den Vorstand Georg 
Friedrich Zimmermann sowie die Deputier­
ten Max Herrmann, Georg Anton Schätzlein, 
Wilhelm Zimmermann, Georg Joseph Dozel, 
Friedrich Schätzlein, Heinrich Schäder und 
Carl Flury wegen ihres Trotzes 10 Reichsta­
ler Strafe, die binnen acht Tagen - bei An­
drohung der Pfändung - zu bezahlen waren.29’

Am 10. April 1831 wird die Eibelstadter 
Verwaltung aufgefordert, „anzuzeigen, ob dene 
höchsten und allerhöchsten Entschließungen, 
wegen Function des Stadtschreibers Förster, 
die schuldige Folge geleistet werde.“30'1 Am
12. April teilt das Landgericht der Verwaltung 
und dem Pfarrer mit, daß Stadtschreiber För­
ster auf jeden Fall bleiben dürfe.31’ Im Ge­
meindeprotokoll findet sich der erste Eintrag 
von Stadtschreiber Förster wieder am 24. 
April 1831. Damit hatte ein zähes Ringen 
zwischen den königlichen Ämtern und den 
widerspenstigen Eibelstadtern ein Ende ge­
funden, wobei die Eibelstadter allerdings die 
Besoldung Försters hinauszögerten.32’ Förster 
blieb dennoch bis 1847 Stadtschreiber.

Gegen Pfarrer Straub gipfelten die Feind­
seligkeiten in einer Anklage durch die Ge­
meindedeputierten vor dem bischöflichen Or­
dinariat am 18. und am 31. Dezember 1831.33) 
Dabei wurde Straub neben seelsorgerlichen 
Versäumnissen auch dessen Eintreten für 
Stadtschreiber Förster vorgeworfen, wenn es 
heißt, daß er den „der Gemeinde verhaßten 
als Revolutionen erklärten Stadtschreiber“ 
unterstütze. Diesem Vorwurf hält der Pfarrer 
entgegen: Der „Stadtschreiber ist keineswegs 
der ganzen Gemeinde verhaßt, zählt noch 
immer seine viele und gute Freunde in Eibel­
stadt, nur die Dörfischen, die Rebellen, fein­
den denselben an.“34)

Auch die anderen dem Pfarrer zur Last ge­
legten Versäumnisse und Beschwerden konnte 
Straub klären bzw. als falsche Behauptungen 
bloßstellen.35’ Das Ordinariat akzeptierte die 
Stellungnahmen Straubs zu den Vorwürfen 
am 12. März 1832 und unterließ es, ihn zu 

rügen oder gegen ihn einzuschreiten. Viel­
mehr stärkte es ihn in seiner Haltung und in 
seinem Tun. Die Antwort des Ordinariats 
wird, entsprechend einem Schreiben vom 22. 
März 1832, von Dechant Ledermann in Theil­
heim der Eibelstadter Verwaltung bekannt ge­
macht.36’

Als 1835 über Pfarrer Straub erneut durch 
die Schulaufsicht beim königlichen Landge­
richt Klagen auftreten, rechtfertigt sich dieser 
u.a. mit seiner Regierungstreue und spielt auf 
die Spannungen im Ort in den Jahren 1830/31 
an. Er schreibt: „ Vorzüglich hat Pfarrer Straub 
bei den in den Jahren 1830 und 31 in der Ge­
meinde Eibelstadt stattgehabten Unruhen und 
Unordnungen ganz im Geiste und Interessen 
der K[öniglichen] Regierung und des Äjonig- 
lichen] Landgerichts Ochsenfurt gehandelt.“ 
Er habe damals „von Seite mehrerer Ge­
meindeglieder sehr viel Verdruß, Kränkun­
gen, Mißhandlungen und Verfolgungen “ erfah­
ren müssen, so daß er schwer erkrankt sei und 
nun einen Aushilfspriester halten müsse.37’ 
Erneut beklagt sich die Gemeindeverwaltung 
über den inzwischen schwer gehbehinderten 
Pfarrer am 15. August 1836.38’ Gegen die 
Übernahme der Bezahlung eines Kooperators 
wehrt sich die Stadt vehement und verweist 
auf ihre schlechte Finanzlage sowie auf die 
hohen Einkünfte des Pfarrers, die man detail­
liert auflistet.39’

An den nächtlichen Tumult am 13. Dezem­
ber 1830 erinnert heute - wie eingangs er­
wähnt - noch ein Bild, das sich im Pfarrhof 
befindet. In einer Kartusche (im Bild rechts 
oben) werden eine Deutung des Gemäldes 
sowie der ursprüngliche Maler und der spä­
tere Kopist angegeben. Es heißt darin: „Der 
Ehrenbaum hier vor der Stadtschreiberswoh­
nung erstand und fiel am 13. Dezember spät 
Abend gegen 10 Uhr. Von den sogenannten 
Städtischen oder auch Jakobinern, wurde er 
dem damaligen Stadtschreiber Förster ge­
setzt. Die Feinde des Förster, welche teils in 
der Gemeindeverwaltung saßen, betrieben 
die Absetzung Försters. Aber ihre der soge­
nannten Dörfischen, oder Schlakobiner An­
klagen wurden vor den Augen der kgl. Regie­
rung zunichte30) Das kgl. Landgericht Och­
senfurt erhielt den Auftrag, Förster in seinen
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Funktionen zu unterstützen. Aus Freude dar- 8) 
über setzten die Städtischen den Ehrenbaum. 
Aber er stürzte durch die Dörfischen, welche 
vom Schwanenwirtshaus aus zu 70 bis 80 9) 
Mann, mit Prügel & Steinen bewaffnet, die 
Städtischen überfielen. Diese verhüteten durch 
kluges Zurückziehen Mord und Totschlag. 
Gemalt wurde dieses Bild von dem hiesigen 
Tüncher Simon Schmachtenberger in den 10) 
30er Jahren des 19. Jahrhunderts, an die 
Südseite eines ehemaligen Saales, nunmehri­
gen Schlafzimmers im Pfarrhause. Das kgl. 
Bauamt fand im Jahre 1903 es für gut, das­
selbe auf Leinwand übertragen zu lassen. 
Dies wurde ausgeführt von der Firma Georg 
Wähler Malergeschäft in Würzburg.“ n)
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